
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
 
Lärmaktionsplanung Lauda-Königshofen, Aufstellungsbeschluss 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen hat am 25.04.2016 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, einen Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) aufzustellen.  
 
Hinweise zum Ablauf 
 
Aufstellung in zwei Arbeitsstufen 
Die Lärmaktionsplanung der Stadt Lauda-Königshofen wird auf Grundlage der Lärmkartierung 2012, 
welche durch die LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg) erstellt wurde, weiterentwickelt. In einer ersten Arbeitsstufe werden die vorhandenen 
Daten aufgearbeitet und ergänzt, um hieraus ein Grobkonzept zu erstellen. Im der zweiten 
Arbeitsstufe wird der Lärmaktionsplan ausgearbeitet und Maßnahmen zur Minderung des 
Verkehrslärms ermittelt.  
 
Vorankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Sobald das Grobkonzept vorliegt findet im Rahmen der zweiten Arbeitsstufe die Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange statt. Dies erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 
2016. Zeitpunkt und Form der Öffentlichkeitsbeteiligung werden rechtzeitig ortsüblich bekannt 
gegeben. 
 
Lauda-Königshofen, 27.04.2015 
Thomas Maertens, Bürgermeister 
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